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Merkblatt  

Regelungen gemäss Bau- und Nutzungsordnung (BNO) vom 10. Dezember 2013 / 2. September 2014 

Inventarobjekte § 40 BNO 

Inventarobjekte sind behördenverbindlich klassier-

te Einzelobjekte von kommunaler Bedeutung. Diese 

zeichnen sich durch ihre architekturhistorische, städ-

tebauliche oder historische Bedeutung oder durch 

einen typologischen Stellenwert aus. Die Inventarob-

jekte entsprechen nach alter Terminologie den er-

haltenswerten Bauten. 

Die Beratung durch die Abteilung Planung und Bau 

für die Grundeigentümerschaft dient dazu, ein kon-

kretes Bauvorhaben mit den erhaltenswerten Cha-

rakteristiken des Inventarobjekts in Einklang zu brin-

gen. Die allgemeinen Bauvorschriften gemäss der 

kantonalen Baugesetzgebung und der BNO sind 

immer einzuhalten. 

Auf schriftlichen Antrag hin kann der Stadtrat Bei-

träge für Umbauten und Sanierungen ausrichten  

(§ 43 BNO). 

Allfällige Fachgutachten werden auf Kosten der 

Stadt Baden eingeholt (§ 40 Abs. 4 BNO). 

 
 
Was ist grundsätzlich möglich und was nicht? 

 
Abbruch / Ersatz-
neubauten 

Ein Abbruch ist grundsätzlich möglich. Ersatzneubauten müssen die allge-
meinen Bauvorschriften gemäss der kantonalen Bausgesetzgebung und der 
BNO einhalten. 

 

 Um- und Ergän-
zungsbauten 

 

Bei Bauabsichten steht die Abteilung Planung und Bau zur Beratung vor 
Einreichung des Baugesuchs zur Verfügung.  

 Photovoltaik, Sola-
re Warmwasseran-
lagen, Antennenan-
lagen 

Photovoltaik- und solare Warmwasseranlagen sind bei Inventarobjekten 
sorgfältig auszugestalten. 

Satellitenempfangsanlagen und Mobilfunkanlagen sind nicht verboten. 

 Innere Umbauten Nicht bewilligungspflichtig aufgrund der Inventarisierung, jedoch im Rahmen 
der Baugesetzgebung. 

 

Legende zum Ampelsystem 

  grundsätzlich nicht erlaubt 

  bewilligungspflichtig, Pflicht zur Kontaktaufnahme mit der Abt. Planung und Bau 

  teilweise bewilligungspflichtig, jedoch ohne Pflicht zur Kontaktaufnahme mit der Abt. Planung und Bau 

      Eigenverantwortung der Eigentümerschaft 

      Nachbarliegenschaften sind tangiert 
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Regelungen gemäss Bau- und Nutzungsordnung (BNO) vom 10. Dezember 2013 / 2. September 2014 

Inventarobjekte: Beispiele von Bauvorhaben 
 
 

Beispiel 1 

Die Eigentümerschaft beabsichtigt, ihr Inventarobjekt durch eine Fassadenisolation energe-

tisch zu sanieren. 

Grundsätzlich gilt es, die architektonischen Qualitäten des Inventarobjekts zu erhalten sowie seinem 

typologischen Stellenwert Rechnung zu tragen. Die historische Bedeutung eines Inventarobjekts soll 

auch nach Anbringen der Fassadenisolation lesbar bleiben, z.B. indem weiterhin Fensterläden montiert 

sind und die Einteilung in Sockel – Fassade – Dach gut erkennbar ist. In vielen Fällen bringen die Isola-

tion von Dach und Keller sowie der Ersatz der Fenster allein bereits eine erhebliche energetische Ver-

besserung mit sich. Beim Beurteilen des Energienachweises wird dem speziellen Umstand Rechnung 

getragen, dass es sich um ein Inventarobjekt handelt. 

Vorgehen: Vor Beginn einer Planung zur energetischen Sanierung die Energiefachstelle Baden und 

die Abteilung Planung und Bau konsultieren. In besonderen Fällen ein bauphysikalisches Gutachten 

durch eine Energiefachperson durchführen lassen.  

  

 

Beispiel 2 

Die Eigentümerschaft beabsichtigt, ihr Inventarobjekt durch einen Wintergarten zu erwei-

tern. 

Erweiterungen in Form eines Wintergartens oder andere Anbauten müssen hohen architektonischen 

Anforderungen genügen. Wichtige Aspekte bilden dabei der Anschluss an das Inventarobjekt, die Pro-

filstärken sowie die Material- und Farbwahl. Standardprodukte erfüllen diese Anforderungen teilweise 

nicht. Da Wintergärten generell für Vögel eine grosse Gefahr darstellen, sollen die grossflächigen Ver-

glasungen Elemente des Vogelschutzes aufweisen, z.B. ein aufgedrucktes Raster. 

Vorgehen: Vor Beginn der Planung für den Wintergarten oder einen anderen Anbau die Abteilung Pla-

nung und Bau konsultieren. 

 

 

Beispiel 3 

Die Eigentümerschaft beabsichtigt, das Dachgeschoss ihres Inventarobjekts auszubauen.  

Das Dach bildet die fünfte Fassade jedes Gebäudes. Der Ausbau eines Dachgeschosses trägt positiv 

zur Verdichtung von Wohnraum bei, zudem wird der Energiehaushalt des Objekts verbessert. Es ist 

fallweise abzuklären, ob Lukarnen, Giebelfenster oder Dachflächenfenster die geeignete Massnahme 

zur Lichtgewinnung darstellen. 

Vorgehen: Vor Beginn der Planung für den Dachausbau oder einem anderen Bauvorhaben am Dach 

die Abteilung Planung und Bau konsultieren. 


